
       
 

Stipendien für Deutschlehrende aus Tschechien über 

Fortbildungsprogramme der europäischen Union – Lebenslanges 

Lernen (LLL): 

 

Im Rahmen des europäischen Bildungsprogramms für lebenslanges Lernen können 

für die DaF-Lehrerfortbildungsseminare des österreichischen Bundesministeriums für 

Unterricht, Kunst und Kultur, Referat „Kultur und Sprache“ Stipendien der 

Europäischen Union gewährt werden.  

 

Hier ein Überblick über die möglichen Förderprogramme der EU: 

 

1) Comenius – Schulbildung = Mobilität von Einzelpersonen (Bildungspersonal 

an Schulen) 

 

2) Grundtvig - Erwachsenenbildung = Mobilität von Einzelpersonen (Lehrende 

in der Erwachsenenbildung) 

Dieses Angebot können auch LehrerInnen an Schulen und Hochschulen mit 

speziellem Erwachsenenbildungsangebot nützen, es richtet sich ganz allgemein an 

MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Erwachsenenbildung. 

 

Hinweis: Für jede der angeführten Maßnahmen stehen eigene, begrenzte 

Finanzmittel zur Verfügung. Das Unterprogramm „Comenius“ ist am stärksten 

nachgefragt, während im Rahmen von „Grundtvig“ die Finanzmittel sehr oft nicht 

ausgeschöpft werden. Wenn Lehrende sowohl in der Schule als auch in der 

Erwachsenenbildung tätig sind, dann ist eine Bewerbung über das Programm 

„Grundtvig“ eher erfolgversprechend. 

 

Auf der Website von „Kultur und Sprache finden Sie die wichtigsten Informationen 

über die Stipendienmaßnahmen „Comenius“ und „Grundtvig“ und die 

entsprechenden Schritte zur Erlangung einer Platzgarantie unter  

http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/kostenstipendi

en/kostenstipendiendetail/article/3034.html 

http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/kostenstipendien/kostenstipendiendetail/article/3034.html
http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/kostenstipendien/kostenstipendiendetail/article/3034.html


 

Antragsfristen: 

Zur Einreichung von Anträgen für die Mobilität von Einzelpersonen sind im Rahmen 

beider Programme voraussichtlich die folgenden Termine zu beachten: 

 

1. Frist: 16.1.2013 (für Kurse zwischen 1.5. und 31.8.2013) 

2. Frist: 30.4.2013 (für Kurse zwischen 1.9. und 31.12.2013) 

3. Frist: 17.9.2013 (für Kurse zwischen 1.1.2014 und 30.4.2014) 

 

Die in Ihrem Land gültige Antragsfrist sollten Sie unbedingt bei Ihrer Nationalagentur 

recherchieren, denn – fallweise – kann es zu Sonderregelungen kommen. 
  

Die Kontaktadresse Ihrer Nationalagentur: 

National Agency for European Educational Programmes (NAEP) 

Na Poříčí 1035/4  

110 00 Praha 1 

Tschechien 

Tel.: (420) 221 850 100 

Fax: (420) 221 850 255 

E-Mail: info@naep.cz 

Website: http://www.naep.cz/ 

 

Einen Überblick über das Seminarangebot von „Kultur und Sprache“ sowie wichtige 

aktuelle Informationen zu den einzelnen Kursen (Termine, Veranstaltungsorte, 

Kursprogramme, Preise, Anmeldung) finden Sie auf der Website:  

http://www.kulturundsprache.at/site/kulturundsprache/seminare/anmeldungneu 

 

Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele KollegInnen aus Tschechien bei einem 

Seminar in Österreich begrüßen zu dürfen. 

Das Team von „Kultur und Sprache“ 

 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

Abteilung IA/6c, Referat „Kultur und Sprache“ 

Schreyvogelg. 2/3 
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